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ABHANDLUNGEN UND AUFSÄTZE - ETUDES ET ARTICLES - STUDI E ARTICOLI

GEORGES GROSJEAN

DIE RÖMISCHE LIMITATION UM AVENTICUM
UND DAS PROBLEM DER RÖMISCHEN LIMITATION IN DER SCHWEIZ

VORBEMERKUNG

Eine umfängliche Arbeit über dieses Thema wurde im
Jahre 1954 abgeschlossen und für die Veröffentlichung in
den «Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der
Schweiz» vorgesehen. Die Veröffentlichung verzögerte
sich indessen aus verschiedenen Gründen, unter anderm
auch, weil die Publikation der neuen Landeskartenblätter

abgewartet werden mußte. Weitere Forschungen des

Verfassers, auch im Ausland, lieferten seither viele neue
Gesichtspunkte, so daß die Arbeit gründlich umgearbeitet
werden muß. Viele Unklarheiten konnten beseitigt werden.

Da aber die Ergebnisse dieser Arbeit immer wieder

verlangt werden, entschlossen wir uns zu einer ganz knappen

Zusammenfassung im Jahrbuch der Schweizerischen
Gesellschaft für Urgeschichte, ohne einer späteren
Gesamtpublikation vorgreifen zu wollen. Man mag daher

entschuldigen, wenn im folgenden das Beweis- und
Belegmaterial nur sehr lückenhaft vorgelegt werden kann
und wenn auch die Literaturangaben sich auf ein Minimum

beschränken. Alle Azimute sind in der 1 oog-Teilung
gegeben (ioog 900) und beziehen sich auf Kartennord.

DIE RÖMISCHE LIMITATION

Die römische Limitation gehört zu den erstaunlichsten
und großartigsten Tatsachen der alten Welt. Durch das

Corpus Agrimensorum sind uns Theorie und Praxis der
Limitation einigermaßen bekannt1. Der wichtigste
Gewährsmann ist Sextus Iulius Frontinus. Er war Zeitge-

1 Corpus Agrimensorum Romanorum: a) Ausgabe von F. Blume,
K. Lachmann und A. Rudorff, 2 Bände, Berlin 1848/52. - b) Ausgabe

von C. Thulin, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1913. -
c) Teiledition des Liber Coloniarum durch Ettore Pais, Mem. d. R.
Accad. Naz. dei Lincei, A. disc. mor. hist, e filolog. 5. ser. 16,

55-93 e 377-412.
1 Ed. Thulin, 10/11 und 131.
3 Ausgabe durch Ettore Pais siehe Anm. 1. - Zur Benennung : Pais

Ettore, I libri imperiali regionum. Storia della colonizzazione di
Roma anticha, V, I: Prolegomeni. Le Fonte. Mardecchia, Roma
1923.

4 André Déléage, Les Cadastres antiques jusqu'à Dioclétien. Etudes
de Papyrologie 2, 1934. Ed. Société Royale Egyptienne de
Papyrologie, Le Caire 1934, 172.

s Frontinus, Ed. Thulin, 1.

nosse der Kaiser Nerva und Traian und erreichte in der

militärischen und zivilen Laufbahn hohe Stellen. In seinen

letzten Lebensjahren war er Augur und damit für die

Fragen der Limitation zuständig. Denn die Lehre von der

Limitation war eine Tochter der Auguraldisziplin und

ging nach Frontin auf die Etrusker zurück*. Die sehr

klaren, aber etwas knappen Ausführungen Frontins werden

durch die Aussagen zweier weiterer Agrimensoren
ergänzt, die anscheinend dem 2. nachchristlichen
Jahrhundert angehören: Sicculus Flaccus und Hyginus Gro-
maticus, von uns kurz als Hyginus II bezeichnet. Er ist
der Verfasser der Schrift Constitutio (sc. limitum) und
befaßt sich vor allem mit der technischen Praxis der
Limitation. Seine Ausführungen stützen sich in weiten Teilen
unmittelbar auf Frontin, gehen in andern Teilen aber

wesentlich über diesen hinaus und weisen etwelche
Unterschiede der Konzeption auf, welche bisher in der

Literatur kaum beachtet wurden, die uns aber bedeutsam

erscheinen. Mit diesem Hyginus nicht identisch zu sein

scheint der im Corpus Agrimensorum ebenfalls als Hyginus
bezeichnete Verfasser der nur fragmentarisch erhaltenen

Schriften De limitibus, De condicionibus agrorum und De

generibus controversiarum. Da diese Schriften im Corpus

Agrimensorum vor denjenigen des Hyginus Gromaticus

stehen, nennen wir deren Verfasser Hyginus I. Unter den

andern Schriften des Corpus Agrimensorum sind für uns
die Libri coloniarum besonders wichtig. Sie werden neuerdings

auch als Libri regionum bezeichnet3 und sind knappe
Verzeichnisse aller römischen Bürgerkolonien in Italien
und Dalmatien, mit Angabe der Zeit und Art der Limitation

und der Versicherung dieser Limitation durch
Grenzzeichen (termint). Aus der Tatsache, daß die dalmatinischen

Kolonien bei Italien aufgeführt sind, hat man
geschlossen, daß die Libri coloniarum im 5. nachchristlichen

Jahrhundert abgefaßt wurden. Einzelne Teile dürften
älter sein und zur Hauptsache auf die Zeit der Kaiser
Mark Aurei und Commodus zurückgehen4.

Frontinus geht noch von der Vorstellung aus, daß die

Limitation, das heißt die regelmäßige Aufteilung des Landes

durch eine Quadrangulation, nur bei der Gründung
römischer Bürgerkolonien vorgenommen wurde5.
Danach müßte es sich um verhältnismäßig kleinräumige
Gebilde in unmittelbarer Umgebung der Koloniestädte han-



Georges Grosjean

dein. Die Limitation würde nur das steuerfreie Land mit
italischem Recht, den ager immunis, umfassen, der aus dem

übrigen, steuerpflichtigen Land, dem ager vectigalis, durch
die Limitation ausgeschieden wurde. Die Aufdeckung
römischer Limitationen durch die moderne Forschung
auf Grund von Karten und Luftbildern zeigt aber deutlich,

daß es zweierlei Limitationen gab: kleinere
Lokallimitationen, wie sie vor allem in Italien erscheinen und

Großlimitationen, wie sie z. B. der Atlas des centuriations
romaines de Tunisie aufzeigt7. Hier erscheint eine

Limitation, die sich über größere Teile einer ganzen Provinz
erstreckt. Man muß also in einem bestimmten Zeitpunkt
von der kleinen Limitation in der Umgebungvon Koloniestädten

zur Großraumlimitation übergegangen sein, die
alles Land ohne Unterschied erfaßte. Darauf scheint

Hyginus II hinzuweisen, wenn er davon spricht, daß ager
immunis und ager vectigalis nicht nach demselben System

vermessen werden sollten. Es wird also vorausgesetzt,
daß ager vectigalis auch vermessen wird. Hyginus II gibt
für die Vermessung des ager vectigalis dann ein recht
ausgeklügeltes System an, auf das noch zurückzukommen
sein wird8.

Nach der klassischen Lehre, wie sie Frontinus entwik-
kelt und Hyginus II vervollständigt, sind zwei Aktionen
zu unterscheiden :

i. Die limitatio ist die Vermessung des Landes und dessen

Einteilung in regelmäßige Quadrate.
2. Die assignatio ist die Anweisung bestimmter Flächen

an die Kolonisten.
Die Assignationseinheiten sind normalerweise nicht

identisch mit den Limitationseinheiten. Nach den schriftlichen

Zeugnissen sind sie Unterteilungen der
Limitationseinheiten, in der Praxis scheinen sie aber auch ein
Mehrfaches an Limitationseinheiten enthalten zu haben.

Nach Rang der Kolonisten konnten die Assignationseinheiten

ungleich groß sein.

Die Limitation ist ursprünglich ein ritueller Vorgang.
Nach den vier Haupthimmelsrichtungen werden zunächst
zwei Hauptachsen gezogen. Die West-Ost-Achse heißt
decumanus maximus, die Nord-Süd-Achse kardo maximus.

Die Lehre setzt eine einfache ebene Geometrie voraus
und scheint ursprünglich auch nicht zu berücksichtigen,
daß sich der Aufgangspunkt der Sonne am Horizont
verschiebt. Hyginus II bringt hier schon eine andere

Auffassung hinein, wenn er verlangt, daß zuerst der kardo

maximus gnomonisch bestimmt werde9. Frontinus und

Hyginus II bezeugen außerdem ausdrücklich, daß man
sich schon früh nicht mehr an die sakrale und astronomische

Orientierung gehalten, sondern als decumanus maximus

beispielsweise eine vorhandene große Straßenachse

gewählt habe10.

Das Instrument der Limitation war diegroma, das

Winkelkreuz, von Frontinus auch als ferramentum bezeichnet.
Solche Instrumente sind erhalten11. Sie bestehen aus einem

rechtwinkligen Kreuz, das auf über mannshoher Stange

an einem seitlichen Arm horizontal drehbar befestigt ist.

Der Kreuzscheitel wurde mittels eines daran befestigten
Senkbleis genau über den Ausgangspunkt der Limitation
(umbilicus) gebracht. War das Kreuz orientiert, konnten
über die Lotschnüre, die sich an den Enden der Kreuzarme

befanden, rechtwinklig zueinander stehende

Richtungen eingefluchtet werden. Während ein Agrimensor
die Richtung beobachtete, trug der andere mittels

Meßstangen (perticae zu io röm. Fuß) die Distanz einer
Quadratseite ab, das heißt 2400 röm. Fuß oder rund 710 m.
Am Ende der Strecke wurde eine Meßmarke (moeta)

gesetzt. Waren die Distanzen in allen vier Himmelsrichtungen

abgetragen, wurde die groma nach einer der
Meßmarken verschoben und durch Rückwärtsvisur neu orientiert.

Dann konnten in drei Richtungen weitere Distanzen

abgetragen werden. Vielleicht - das sagen freilich die

Agrimensorenschriften nicht ausdrücklich - arbeiteten

auch mehrere Agrimensorentrupps gleichzeitig nach je

einer Himmelsrichtung.
So entstand ein rechtwinkliges Netz von Quadraten

mit je ca. 710 m Seitenlänge. Ein solches Quadrat hieß

centuria, da es in 100 kleinere Einheiten zerfiel, die sortes

oder heredia hießen. Die 2400 Fuß einer Zenturienseite
zerfielen in 20 actus zu je 120 Fuß, die Zenturienfläche
demnach in 400 Quadrat-Artto, von denen je 2 ein iugerum

bildeten (ca. 25,2 Aren). 2 iugera bildeten das heredium,

nach der Überlieferung das Landlos, also die Assigna-
tionseinheit der frühen römischen Bürgerkolonien in
Italien. Aber Livius bezeugt ausdrücklich, daß schon

recht früh viel größere Assignationseinheiten ausgegeben

wurden, z. B. in Aquileia (181 v.Chr.) 100-140 iugera™.

Eine nicht sehr leicht erklärliche, aber durch die Libri
coloniarum häufig bezeugte Erscheinung ist die renormatio,

das heißt die Neuvermessung und Neueinteilung eines

bereits limitierten Landes. So vernehmen wir z. B., daß

die gracchische Limitation von Cali durch Augustus, die

sullanische von Nola durch Vespasian renormiert worden

6 Dargestellt von Adolf Schulten, Die römische Flurteilung und
ihre Reste, Abhandlungen der Göttinger Gesellschaft der
Wissenschaften, NF, Bd. 2, 7, Berlin 1898. Ferner: P. Fraccaro, La
colonia romana di Eporedia (Ivrea), Annali dei lavori publici 89,

1941 und: R. Bezzimori, Resti della centuriazione romana
nell'agro Modenese, Aevum 23, 1949, 299. - J.Mertens, Le système
urbain d'Alba Fucens à l'époque républicaine et la centuriation
de l'«Ager Albensis». L'Antiquité Classique 27, 1958, fase. 2,
Bruxelles 1958.

1 Atlas des centuriations romaines de Tunisie. Institut géographique

National, Paris 1954 (Caillemer et M. R. Chevallier, préface

par A. Piganiol).
8 Hyginus II, Ed. Thulin, 167-170. Ed. Lachmann, 2041!.
9 Hyginus II, Ed. Thulin, 147-154.

10 Bei der Limitation von Anxur wurde z. B. die Via Appia als

decumanus maximus gewählt; Hyginus II, Ed. Thulin, 144.
» Ein sehr fein gearbeitetes Messinginstrument stammt aus Pompeji,

ein gröberes, hölzernes aus Pfünz ist im Museum von Eich-
städt.

13 T. Livius, Ab urbe condita liber 40, 34, 2.
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seien13. Für die Beurteilung unserer Verhältnisse ist es

wichtig, festzuhalten, daß Renormierungen recht häufig
vorgekommen sind.

Die limites wurden als Straßen und Wege ausgebaut,
und zwar so, daß jeder fünfte limes unter der Bezeichnung
quintarius oder actuarius eine Hauptstraße sein sollte. Dabei
diskutieren die Agrimensoren selbst verschiedene

Auffassungen, nach denen der erste limes entweder mitgezählt
oder nicht mitgezählt werden sollte, das heißt, daß nach

unserer Zählweise die actuarii unter Umständen auch je
die vierten limites sein können. Normal scheint aber

gewesen zu sein, daß ein Quadrat von vier actuarii 5 X 5

Zenturien umschloß. Eine solche Einheit heißt saltus.

Die Zenturienquadrate können ferner für die Assignation

durch limites intercisivi unterteilt werden. Solche

Einteilungen in Hälften, Drittel, Viertel oder Sechstel

erscheinen übrigens häufig im Atlas des centuriations
romaines de Tunisie. Man hat also auch damit zu rechnen,
daß eine Straße sich im Laufe der Jahrhunderte auf einen
limes intercisivus verlegen kann. Sehr schön zeigt dies das

Luftbild bei Bradford, Ancient Landscapes (London
1957), Tafel 42, aus der Gegend von Zara in Dalmatien.

Die ganze Limitation wird schließlich nach der Theorie
der Agrimensoren versichert durch Grenzsteine (termini),
die an allen Limesschnittpunkten stehen sollen, und
schließlich in einem Plan fixiert, der die Bezeichnung
forma führt und in großemMaßstab aufStein- oderBronzeplatten

graviert ist. Seltsamerweise sind von all den

unzähligen formae, die existiert haben müssen, nur Bruchstücke

von derjenigen von Arausio (Orange) auf uns
gekommen14. Ebenso sind nur wenige termini erhalten und
anscheinend die meisten nicht mehr in situ gefunden
worden15. Aus den Libri coloniarum vernehmen wir aber, daß

gerade in Dalmatien ein großer Teil der Limitationen
nicht mit gehauenen termini, sondern nur mit
Behelfszeichen, wie Natursteinen, Steinhaufen, markanten Bäumen

und dergleichen versichert waren. Man wird also aus

dem Fehlen von termini in Form schön gehauener Steine

'3 Liber Coloniarum, ed. Lachmann, 232-236.
"4 J. Sautel, Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions 1949,

425. - A. Piganiol, Comptes rendus de l'Acad. des inscr. 1950,
60; 1951, 366.

¦s 4 termini aus Italien: CIL I, 2, 639-642. Mehrere Termini aus
der Provinz Afrika CIL VIII, 22786, a, f, k. Weitere unbeschrif-
tete Termini aus Afrika.

16 Die Untersuchung durch den Geodäten Hammer ergab auf einer
untersuchten Strecke von 29 km eine mittlere Abweichung von
34 eingemessenen Punkten von 1,9 m. E. Hammer, Württembergische

Jahrbücher für Statistik und Landeskunde 1898, 25-36.
O. Paret, Die Römer in Württemberg, Bd. 2, no/m (1932).
O. Paret, Württemberg in vor- und frühgeschichtlicher Zeit,
Stuttgart 1961, 343.

18 Sicculus Flaccus, ed. Lachmann 159, ed. Thulin 175. Liber
Coloniarum, ed. Lachmann 210, ed. Pais 2-6. Hyginus II, ed.
Thulin 135.

19 Frontinus, ed. Thulin 1. Hyginus II, ed. Thulin 169L
J0 Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie der klassischen

Altertumswissenschaft 13, 693f.

nicht aufdas Nichtvorhandensein einer Limitation schlies-

sen dürfen.
Die Präzision der Limitationsarbeit muß ganz erstaunlich

gewesen sein. Der obergermanische Grenzlimes, der

von Zentgrafengereut bis zum Haghof über 80 km geradlinig

verläuft, zeigte bei der Nachprüfung mit modernen

geodätischen Instrumenten nur ganz geringfügige
Abweichungen16. O. Paret hat vermutet, daß solche

Genauigkeit über große Distanzen kaum nur durch das

Einfluchten mit Meßstangen erreicht werden konnte,
sondern daß die Strecken über große Distanzen signalisiert
werden mußten, vielleicht nachts mit Feuersignalen17.

Auch aufdiese Vermutung werden wir bei der Beurteilung
der schweizerischen Verhältnisse zurückkommen müssen.

Anderseits ist auch anzunehmen, daß die römischen

Agrimensoren nicht überall mit derselben Präzision arbeiteten

wie am obergermanischen Limes.

Außer dieser Normallimitation in quadratischen
Zenturien zu 2400 röm. Fuß Seitenlänge und 200 iugera

Flächeninhalt werden bei den Agrimensoren und besonders

in den Libri coloniarum allerlei abweichende Limitationen
beschrieben. So hatte Benevent Zenturien von 16X25

actus, Aeclanum solche von 20 X 24 actus oder 240 iugera

Fläche, Luceria gar Riesenzenturien in Rechteckform von
16 X 80 actus, entsprechend 640 iugera Flächeninhalt.

Cremona hatte Centurien von 210 iugera, die augusteische

Kolonie Emerita in Spanien eine Art Doppelzenturien

von 40 X 20 actus oder 400 iugera Flächeninhalt

Frontinus und Hyginus II erwähnen außer der Zen-

turiation noch ein ganz anderes System der Vermessung,
nämlich in Rechtecken, welche die Bezeichnung Strigae

(sing, striga) und scamna (sing, scamnum) führen sollen1'.

Hyginus II beschreibt dieses System näher und will es für
den ager vectigalis angewendet wissen. Zur Unterscheidung

von einer Limitation sollen die Grenzlinien nicht limites

heißen, sondern rigora (sing, rigus), aber auch als Straßen

und Wege ausgebaut werden. Die Rechtecke sollen nach

der leider unklaren Ausdrucksweise des Hyginus II um
die Hälfte länger sein als breit (pmnem mensurae huius quadra-

turam dimidio longiorem sive latiorem facere debemus), wobei

die Rechtecke, deren Längsseiten in der Richtung der

Hauptachse gestellt sind, strigae heißen, die quergestellten
scamna. Grundlage des Systems soll auch hier ein Achsenkreuz

mit decumanus maximus und kardo maximus sein.

Innerhalb des Systems sollen in der Richtung des decumanus

maximus scamna und strigae miteinander wechseln, so daß

je nach zwei scamna und einer striga ein Querweg
eingeschaltet wird. Quer- und Längswege sollen Vierecke

umschließen, die 4 scamna und 4 strigae enthalten.

Oxé und Fabricius interpretierten die Stelle so, daß sie

für die Rechtecke ein Seitenverhältnis von 2:1 annahmen,

womit sie nach den Angaben des Hyginus II leicht ein

Quadratvon 4 strigae und 4 scamnaerhieltennach Abb.iA20.

Andere Forscher waren von dieser Interpretation nicht
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befriedigt, da nach dem Wortlaut dimidio longiorem sive

latiorem eher ein Seitenverhältnis von 3:2 anzunehmen
ist. Dann aber läßt sich die Figur des Hyginus II nicht
konstruieren. Mommsen konjizierte daher statt 4 strigae
deren 621, Déléage nahm in leichter Variierung 3 strigae
an22. Beide Konjekturen lassen sich durch undeutliche

Schreibung römischer Zahlen in den Handschriften leicht

rechtfertigen. Allerdings muß bemerkt werden, daß in
allen älteren der erhaltenen Handschriften der Passus in
Worten wiedergegeben ist. Wir schließen uns aber
grundsätzlich Déléage an und entwerfen nach ihm die Abb. 1 b.

Man hat bisher diese Darlegungen von Hyginus II als

Spielerei eines Theoretikers abgetan. Unsere Forschungen
an den Fluren der Westschweiz und die Analyse von
Beispielen aus Frankreich haben aber gezeigt, daß es

notwendig ist, sich auch mit der Theorie der Strigationen
und Scamnationen gründlich auseinanderzusetzen. Die
Schwierigkeit besteht darin, daß Hyginus II keinerlei

Angaben über die Größenordnung seiner Rechtecke
macht.

DAS FORTBESTEHEN RÖMISCHER LIMITATION

Das Fortbestehen der römischen Limitation im heutigen
Kulturlandschaftsbild ist schon mehrfach aufgezeigt worden.

Als erster erkannte Adolf Schulten in den Straßennetzen

in der Umgebung italienischer Städte die
Regelmäßigkeit der römischen Limitationen (1898)23. 1911
veröffentlichte W. Barthel seine Beobachtungen über die

Limitation in der ProvinzAfrika24. Hier lagen gute
archäologische Unterlagen vor, indem viele römische Straßenzüge

und sogar einige termini aus dem Gebiet bekannt

waren. Barthel erkannte auch, daß in Tunis nicht klein-
räumige Limitationen um einzelne Städte, wie in Italien,
sondern ein sehr ausgedehntes, über einen großen Teil
der Provinz sich erstreckendes Netz angenommen werden
muß. Seither wurden die Ergebnisse Bartheis ergänzt und
zum Teil revidiert. An Stelle der Karteninterpretation
trat die Luftbildinterpretation, die geradezu erstaunliche
Resultate lieferte, indem das Luftbild nicht nur Straßen

und Wege, sondern auch das ganze Parzellierungsbild
aufzeigt. 1929 und in den Folgejahren wurden von M. C.

Saumagne die Reste der römischen Limitation zwischen
El Djem und dem Meer untersucht, und schließlich liegt
im Atlas des centuriations romaines de Tunisie (Paris
1958)25 die erste kartographische Gesamtbearbeitung
eines größeren Gebietes, mit imposantem Resultat, einzig
auf Grund von Luftbildern vor. Mehrere Forscher
beschäftigten sich mit der Limitation einzelner Städte in
Italien26 und ganz besonders àie forma von Arausio war
immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher
Auseinandersetzungen, besonders seit in jüngerer Zeit zahlreiche

neue Fragmente zum Vorschein kamen27. Hervorragendes

Luftbildmaterial aus Oberitalien und Dalmatien, etwas

weniger deutlich auch aus Frankreich, veröffentlichte

John Bradford, allerdings nicht im Sinne zusammenhängender

Forschung, als vielmehr im Sinne einer Sammlung

von Beispielen zur Methodik der Luftbildauswertung28.

Wesentlich weniger reich als in Italien, Dalmatien,
Nordafrika oder Südfrankreich ist die Ausbeute bisher in

Mitteleuropa gewesen. Die meisten Forscher, die die

Abb. 1. Schemata der rechteckigen Vermessung. A nach Oxé und
Fabricius, B nach Déléage.

Frage aufwarfen, äußerten sich vorsichtig bis skeptisch2',

wenn sie nicht überhaupt die Existenz römischer Limitationen

in Mitteleuropa für unwahrscheinlich hielten. Es

ist in der Tat nur in den seltensten Fällen möglich, auf
einer topographischen Karte oder einem Luftbild eines

mitteleuropäischen Gebietes ohne weiteres deutlich römische

Limitationsstrukturen zu erkennen. Die Gründe
sind sehr verschiedenartig. Man denkt in erster Linie an

die Zerstörung oder Verwischung der Limitation durch
die Stürme der Völkerwanderungszeit oder auch späterer

" Theodor Mommsen, Römisches Bodenrecht 21-24. Hermes Bd.

27, 99-101. Gesammelte Schriften Bd. 5, 104-108. - Desgleichen
Kubitschek in Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie der klassischen
Altertumswissenschaft 1, i86f. (Artikel «Ager»). Selbständig 7L

" André Déléage, Cadastres antiques (vgl. Anm. 4) 184.
»3 Vgl. Anm. 6.

J4 W. Barthel, Römische Limitation in der Provinz Afrika; Bonner
Jahrbücher 1911, 4off.

*5 Siehe Anm. 7.
16 Vgl. Anm. 6.

27 Vgl. Anm. 14.
*8 John Bradford, Ancient Landscapes, London 1957, 145-216.



Die römische Limitation um Aventicum

Epochen, in denen größere Landstriche wüstlagen. Doch
zeigte unsere Analyse, daß dieses Moment vielleicht nicht
einmal so entscheidend war, wenigstens nicht für die

Westschweiz und weite Teile Frankreichs. Wir werden
nämlich zeigen, daß es in der Westschweiz römische
Limitationen gibt, von denen eine ununterbrochene Fortdauer
ins Mittelalter und letzten Endes bis in die Gegenwart
angenommen werden muß, die aber heute viel weniger
deutlich mehr erkennbar sind als die Limitationen im
Mittelmeerraum. Es muß also eine viel stärkere

Auflösung im Laufe der Zeit stattgefunden haben. DieGründe
dazu sind zunächst einmal in den topographischen
Verhältnissen zu suchen. Die am besten erhaltenen Limita-
tionsspuren finden wir in den großen Ebenen
Norditaliens oder Nordafrikas. Gerade der Atlas des centuria-
tions romaines de Tunisie zeigt, daß die Limitationen zwar
unverändert auch über hügeliges und gebirgiges Gelände

hinweggingen, daß sie dort aber viel stärker verwischt
sind als in der Ebene. Es ist ohne weiteres klar, daß eine

derart schematische und gewalttätige Flureinteilung, wie
sie die Limitation darstellt, sich nur in ebenem Gelände

längere Zeit halten konnte. In hügeligem oder gar
gebirgigem Gelände mußten sich Straßen, Wege und Grenzen

im Laufe der Zeit wieder den natürlichen Gegebenheiten

anpassen. In Oberitalien sind auch die Kanalsysteme der
Poebene weitgehend der Limitation angeglichen worden,
wodurch eine zusätzliche Stabilisierung des Limitations-
netzes erreicht wurde. Diese fehlt in Mitteleuropa.
Bezeichnend für diesen Sachverhalt ist auch, daß die Limitationen,

wenn sie überhaupt noch aufgefunden werden

können, in erster Linie in juristischen Grenzen aller Art,
Gemeindegrenzen, alten Zehntgrenzen, Gerichtsgrenzen,
Herrschaftsgrenzen und dergleichen, weiterleben und
nicht in Straßen und Wegen oder Parzellierungen. Die
limites hatten nach der römischen Theorie die
Doppelfunktion von Grenzen und von Kommunikationen, wobei

sich in schwierigem Gelände die juristisch fixierte
Grenzfunktion besser erhielt als die juristisch nicht
geschützte Funktion als Kommunikation. Die Grenzen
erscheinen aber im modernen Kartenbild nur noch teilweise
als Gemeindegrenzen und sind auf den in Frage kommenden

topographischen Karten graphisch nur untergeordnet

dargestellt, während sie im Luftbild häufig überhaupt
nicht in Erscheinung treten, es sei denn etwa durch Wege,

»9 Marc Bloch, Les caractères originaux de l'histoire rurale
française, Paris 1931, 65, Anm. 57. - André Déléage, La vie économique

et sociale dans la Bourgogne dans le haut moyen âge,
Macon 1941, Bd. i, ii6f. und i44f. - Reiner Müller, Geographischer

Anzeiger 1926, 2ioff. weist auf die Regelmäßigkeit der
Abstände der Abzweigungen von Römerstraßen im Rheinland.

3° Bradford (vgl. Anm. 28), besonders Taf. 45 (bei Salona).
31 Vgl. oben S. 8 und Anm. 12.
3» Vgl. oben S. 9 und Anm. 18.
33 Rudolf Laur-Belart in Basler Zeitschrift für Geschichte und

Altertumskunde 1936, 3641!. und besonders in Festschrift für E. Ta-
tarinoff, Solothurn 1938, 41-60.

Waldränder, Grünhecken, ungleich aneinanderstoßende

Parzellierung, kleine Böschungen und dergleichen.
Die topographischen Verhältnisse können aber nicht

der alleinige Grund der schlechteren Erhaltung der

Limitationen in Mitteleuropa sein. Die von Bradford aus

Dalmatien publizierten Luftbilder gehören zu den eindrücklichsten

Zeugnissen, die es über die Limitation überhaupt

gibt, und doch betreffen diese Bilder oft recht gebirgiges
Gelände30. Anderseits zeigten aber unsere Forschungen im
Gebiete südlich Paris, daß hier ebenfalls Limitations-

spuren vorhanden sind, die aber trotz des weitgehend
ebenen Geländes keineswegs deutlicher zu erkennen sind

als etwa die Spuren in der Westschweiz. Die Erklärung
dürfte darin liegen, daß die Verhältnisse in diesen peri-

phereren Gebieten des römischen Imperiums anders waren

als im dicht besiedelten und altkolonisierten
Mittelmeerraum. Unsere weitern Untersuchungen werden

zeigen, daß in Gallien (mit Ausnahme der Narbonensis),
also auch in der Schweiz und im germanischen Grenzgebiet,

wahrscheinlich nur sehr große Assignationseinheiten

von mehreren Zenturien Inhalt 'us,fundi ausgegeben

wurden, während in Italien und wahrscheinlich auch in
Dalmatien die Assignationseinheiten kleiner als eine Zen-

turie waren oder vielleicht maximal die Größe einer Zen-

turie erreichten. Dies bezeugt Livius mindestens für den

einen Fall von Aquileia31. Möglicherweise sind die auch

schon erwähnten Fälle von übergroß dimensionierten

Zenturien von italienischen und spanischen Kolonien32

dadurch zu erklären, daß man bei dem Bedürfnis nach

größeren Assignationseinheiten zunächst die Limitationseinheiten

vergrößerte, um durch die Assignationseinheiten

das Gitter der Limitation nicht zu sprengen. Es leuchtet

ein, daß das Gitter der Zenturiation sich besser erhalten

mußte, wenn es bei kleineren Assignationseinheiten auch

bei Handänderungen und Bestandesveränderungen der

einzelnen Güter dem System der Besitzgrenzen übergeordnet

blieb, als wenn es bei übergroßen Besitzkomplexen
als interne Teilung den Besitzgrenzen praktisch untergeordnet

wurde. Hier konnten sich überhaupt nur die als

Besitzgrenzen fixierten limites dauernd halten, und die

Besitzgrenzen konnten sich verändern. Anscheinend waren
auch in der Schweiz und in Frankreich die Verhältnisse

viel mehr im Fluß. Die Limitationen wurden häufiger

vergrößert, über bisher unerschlossenes Gebiet ausgedehnt,

anderes Land scheint aufgegeben und später neu

limitiert oder renormiert worden zu sein. Das alles trägt
zum heutigen nur sehr schlecht erkennbaren Bilde der

römischen Limitationen in unserem Lande bei.

Rudolf Laur-Belart hat als erster und mit gutem Erfolg
das Fortbestehen römischer Limitationsstrukturen im
Gebiete der Colonia Raurica nachgewiesen und dabei auch

den unseres Erachtens einzig richtigen Weg beschritten,
indem er die Limitationsreste vornehmlich in den

Gemeindegrenzen suchte33. Er wies auch auf die Regelmäs-






























